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@ Veroffentlicht am 05.12.1996

Rechtssatz

Verantwortet sich der Beschuldigte damit, daR auf dem Lichtbild der Lenker des PKW's zum Tatzeitpunkt nicht zu
erkennen sei, benennt der Beschuldigte weitere Personen die das Fahrzeug gelenkt haben kdnnten nicht und teilt der
auslandische Beschuldigte auch mit, daR wahrend seines Urlaubes verschiedene Personen mit dem Fahrzeug gefahren
sind und fuhrt er auch kein Fahrtenbuch daruber, welcher seiner Angehorigen seinen PKW wann benutzt habe, so
verletzt der Beschuldigte seine gesetzliche Mitwirkungspflicht, sodal? davon auszugehen ist, dal} er der Lenker des

Fahrzeuges zur Tatzeit war.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1996/12/05 KUVS-1280/3/96
	JUSLINE Entscheidung


